
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-13916
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuwendungen an Beratungsstellen und andere 
Träger der freien Jugendhilfe
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
24.08.2020

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) 09.09.2020 Ö

Beschluss:
1. Den nachfolgend aufgeführten Trägern der freien Jugendhilfe werden aus den auf dem 

Sachkonto 431810, PSP 1.36.3630.06.05 – Zuschüsse/ Beratungsstellen u. a. - 
veranschlagten Mitteln für 2020 folgende Zuwendungen gewährt.

1.1 DRK-Beratungsstelle für Eltern in Trennungssituationen und
Alleinerziehende                                                                                         75.110 €

1.2 Verband alleinstehender Mütter und Väter,
Ortsverband Braunschweig e. V.   3.900 €

1.3 Mütterzentrum Braunschweig e.V. 90.795 €
1.4 Jugendberatung Mondo X 65.460 €
1.5 Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Braunschweig e. V. 12.520 €
1.6 Vfb Rot-Weiß 04 Braunschweig e.V., Lebenschancen durch Sport 52.000 €

2. Der institutionelle Zuschuss an den Verein "Beratung für Familien, Erziehende und junge 
Menschen e. V" (BEJ) wird folgendermaßen zweckgebunden:
Die auf dem Sachkonto 431810/PSP 1.36.3630.06.04 - Zuschüsse/Erzieh. 
Beratungsstelle - veranschlagten Mittel werden im Rahmen der institutionellen 
Förderung als Festbetragsfinanzierung in Höhe von insgesamt bis zu 1.937.283 € für 
das Jahr 2020 gewährt. Auf die „Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Braunschweig und dem BEJ“ wird an dieser Stelle verwiesen.

3. Dem Trägerverbund Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig e. V. und 
Remenhof gGmbH wird aus den veranschlagten Mitteln für 2020 eine Zuwendung in 
Höhe von 405.836 € auf dem Sachkonto 431810, PSP-1.36.3650.01.06 gewährt. Die 
Aufteilung der Mittel wird in Absprache mit den Verbundpartnern vorgenommen.

4. Dem Dachverband der Elterninitiativen Braunschweig e. V. werden für das Jahr 2020 im 
Rahmen der institutionellen Förderung Mittel in Höhe von 82.400 € auf dem Sachkonto 
431810/KST 510-3200 bereitgestellt.

Sachverhalt:
1. Der Rat hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 

Haushaltsmittel auf dem Sachkonto 431810/PSP-1.36.3630.06.05 für die 
Gewährung von Zuwendungen allgemein bereitgestellt. Für die Aufteilung dieser 
Zuwendungsmittel auf die einzelnen Jugendhilfeträger ist die Beschlussfassung 
durch den Jugendhilfeausschuss erforderlich.



Angaben zu den Tätigkeitsbereichen der Vereine, zu ihrer Finanzierung sowie zu der 
Höhe des Zuwendungsantrages und des Verwaltungsvorschlages für 2020 können aus 
den Anlagen 1/1 bis 1/6 entnommen werden.

2. Der Rat hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 für den 
Verein „Beratung für Familien, Erziehende und junge Menschen e. V.“ (BEJ) Mittel in 
Höhe von 1.937.283 € auf dem Sachkonto 431810/PSP-1.36.3630.06.04 bereitgestellt. 
Für die Aufteilung dieser Mittel auf die bezuschussten Tätigkeitsbereiche des Vereines 
(Erziehungsberatung und Jugendberatung) ist ein Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses erforderlich.

Angaben zu diesem Verein und seinen Tätigkeitsbereichen, zur Finanzierung sowie zu 
der Höhe des Zuwendungsantrages und des Verwaltungsvorschlages können aus der 
Anlage 2 entnommen werden.

3. Der Rat hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 für den 
Trägerverbund Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig e. V. und Remenhof 
gGmbH Mittel auf dem Sachkonto 431810/PSP-1.36.3650.01.06 bereitgestellt. 
Informationen hierzu finden sich in der Anlage 3 wieder.

4. Der Rat hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 
für den Dachverband der Elterninitiativen Braunschweig e. V. Mittel in Höhe von

      82.400 € auf dem Sachkonto 431810/KST-510-3200 bereitgestellt. Informationen hierzu   
      können der Anlage 4 entnommen werden.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Anlage 1 - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe
Anlage 2 - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe
Anlage 3 - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe
Anlage 4 - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe



 

Anlage 1/1 
 

 
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 

 

 

Antragsteller: 
 

Deutsches Rotes Kreuz, Beratungsstelle für Eltern in Trennungssituationen und Alleinerziehende, 
Adolfstraße 20, 38102 Braunschweig 

 

Zuwendungsart: 
 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Eine Bescheiderteilung für Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(SodEG) für die Monate Mai und Juni 2020 ist nicht erfolgt. Seitens der Verwaltung 
wurde ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung nachträglich ein 
Zuschuss zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen in Höhe von 4.575 € pro 
Monat zur Verfügung gestellt. 

siehe Anlage 1/7 

Tätigkeitsfeld: 

Zielgruppe der Beratungsstelle sind Eltern in ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften, die 
eine Trennung in Betracht ziehen oder schon getrennt leben sowie Alleinerziehende und/oder 
geschiedene Mütter und Väter sowie deren Kinder und Patchwork-Familien. 

 
Das methodische Angebot umfasst Einzel-, Paar- und Familienberatung (in der Ambivalenz, 
Trennungs- und Nachscheidungsphase), Neuregelung der wirtschaftlichen Situation und der 
Wohnsituation, Klärung finanzieller Ansprüche, Informationsveranstaltungen etc.. 

 
Im Jahr 2019 wurden 871 Beratungskontakte im Rahmen eines durchschnittlich 60-minütigen 
Beratungsgespräches gezählt. 401 Personen aus 309 Trennungsfamilien nahmen daran teil. 
Zusätzlich wurden 146 Anmeldungs-/Informationsgespräche und 241 klientenbezogene oder 
fallübergreifende Kontakte mit anderen Institutionen gezählt. Die Rechtsberatung nahmen 44 
Einzelpersonen und 8 Paare in Anspruch. An dem Kursangebot „Kinder im Blick-KIB“, einem Training 
für Eltern nach einer Trennung, nahmen 9 Mütter und Väter teil. 
Im Rahmen der Gruppenarbeit für Trennungskinder mit begleitender Elternarbeit wurden insgesamt 24 
Gruppenstunden mit 8 Kindern durchgeführt. Zwei begleitende Elternabende wurden von 17 
Elternteilen wahrgenommen. 
Darüber hinaus gab es weitere Familienbildungsangebote und vier Informationsveranstaltungen. 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte wurden im Rahmen des Fortbildungsprogramms für 
Tagespflegepersonen von 28 TeilnehmerInnen wahrgenommen. 



 

Anlage 1/2 
 

 
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 

 

 

Antragsteller: 
 

Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV), Ortsverband Braunschweig e. V., Kaiserstr.31, 
38100 Braunschweig 

 

Zuwendungsart: 
 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Dem Träger wurden für Mai und Juni 2020 auf Basis des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes 
(SodEG) verminderte Abschläge in Höhe von jeweils 241,25 € gewährt. 

siehe Anlage 1/7 

Tätigkeitsfeld: 

Ziel des Vereins ist die Unterstützung von alleinerziehendenden Müttern und Vätern in Braunschweig. 
 

Die Arbeit des Ortsverbandes basiert auf der regen Selbsthilfe seiner Mitglieder, wobei 
Seminarangebote, Fortbildungsveranstaltungen sowie vielfältige Freizeitaktivitäten mit den Kindern die 
Arbeit unterstützen. 

 
Durch thematisch vorbereitete Zusammenkünfte und offene Treffen bietet der Verein Alleinerziehenden 
und deren Kindern soziale Kontakte, Abwechslung zum Alltag und wirkt unterstützend, um die 
alltäglichen Anforderungen zu bestehen. So gibt es zum Beispiel Rechtsinfos zum ALG II, zum 
Familienrecht und dem Verbraucherinsolvenzrecht. 



 

Anlage 1/3 
 

 
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 

 

 

Antragsteller: 
 

Mütterzentrum Braunschweig e.V. 

Zuwendungsart: 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Dem Träger wurden für Mai und Juni 2020 auf Basis des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) 
verminderte Abschläge in Höhe von jeweils 5.531,25 € gewährt. 
 

siehe Anlage 1/7 

Tätigkeitsfeld: 

Das Mütterzentrum Braunschweig e.V. führt mit Hilfe der institutionellen Förderung die Arbeit, welche 
im Rahmen des Landesprogrammes „Familien mit Zukunft“ begonnen wurde, weiter fort. 
Insbesondere werden hier Angebote für Kinder und Familien mit Migrationshintergrund angeboten 
sowie die Wunschgroßelternvermittlung analog des Projektes „Großfamilie leben“. 

 
Weitere Aufgabenbereiche des Mütterzentrum Braunschweig e.V. bzw. des MehrGenerationenHauses 
werden über den FB 50 gefördert. 



 

Anlage 1/4 
 

 
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 

 

 

Antragsteller: 
 

Jugendberatungsstelle Mondo X, Paul-Jonas-Meier-Straße 42, 38104 Braunschweig 

Zuwendungsart: 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Dem Träger wurden für Mai und Juni 2020 auf Basis des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) 
verminderte Abschläge in Höhe von jeweils 3.964,92 € gewährt. 
 

siehe Anlage 1/7 

Tätigkeitsfeld: 

Die Jugendberatung Mondo X Braunschweig e.V. ist eine Beratungsstelle für Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. 

 

Mondo X ermöglicht Einzelberatung, z.B. bei Selbstwertproblemen, Schwierigkeiten in Schule, 
Ausbildung oder Beruf, etc.. 
Weiter gibt es Präventionsangebote. Hier arbeiten die Mitarbeiter/innen mit Schulklassen, Jugend- und 
Konfirmandengruppen zu spezifischen Themen des Jugendalters, z.B. Sucht- und Gewaltprävention 
sowie Sexualpädagogik. 

 

Gruppenangebote: regelmäßig bietet Mondo X das Training sozialer Kompetenzen „Fit für Kontakte 
und Konflikte an.“. 

 
Ein wesentlicher Teil der Arbeit wird von rund 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen geleistet, die 
insgesamt wöchentlich 80 bis 100 Stunden unentgeltlich arbeiten. 
Es bilden jeweils teilzeitbeschäftigt eine Diplom-Pädagogin und eine Diplom-Psychologin die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen aus und führen regelmäßig Supervision und Fortbildungen durch. 



 

Anlage 1/5 
 

 
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 

 

 

Antragsteller: 
 

Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Braunschweig e. V., Hinter der 
Magnikirche 6a, 38100 Braunschweig 

 

Zuwendungsart: 
 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Trägerseitig wurde für Mai und Juni 2020 kein Antrag auf Förderung nach dem 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) gestellt. Seitens der Verwaltung wurde 
ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung nachträglich ein Zuschuss zur 
Vermeidung von Liquiditätsengpässen in Höhe von 735,00 € pro Monat zur 
Verfügung gestellt. 

 

siehe Anlage 1/7 

Tätigkeitsfeld: 

In seinen Räumen bietet der Ortsverband Braunschweig u.a. Beratung bei Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche, Elternkurse sowie familienunterstützende Maßnahmen in Krisen- und 
Krankheitsfällen. 

 
Außerdem übernimmt der Ortsverband auch die Auswahl und Qualifizierung sowie die Betreuung und 
Vermittlung von Familienpaten, um Familien an ihrem gewohnten Lebensort individuell durch 
Ehrenamtliche zu unterstützen. 

 
Die Arbeit des Ortsverbandes konzentriert sich auf das gesamte Stadtgebiet Braunschweig. 

 
  



 

Anlage 1/6 
 

 

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 
 

 

Antragsteller: 
 

VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e.V., Madamenweg 70, 38120 Braunschweig 

Zuwendungsart: 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Dem Träger wurden für Mai und Juni 2020 auf Basis des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) 
verminderte Abschläge in Höhe von jeweils 3.291,67 € gewährt. 
 
siehe Anlage 1/7 
 

Tätigkeitsfeld: 
 

Der VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e.V. ist Träger des Modellprojektes „Lebenschancen 
durch Sport“. Ziel ist die für alle Kinder und Jugendliche zugängliche Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung, die Entwicklungsförderung im motorischen, sozial-emotionalen und 
kognitiven Bereich, die Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von 
Übergewicht und den daraus resultierenden Folgebeschwerden sowie die Vermittlung von 
Spaß an der Bewegung. 

Das Projekt wird ab dem Haushaltsjahr 2021 durch den Fachbereich 67 Stadtgrün und 
Sport gefördert.   

 
 
  



 

 
Anlage 1/7 

 

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 
 
 
 

Lfd.  
Nr. 

Träger Gesamtkosten 2019 
Rechnungsergebnis 

Städt. Zuschuss 
2019 

Antrag für  
2020 

Verwaltungs- 
vorschlag 2020 

1 Beratungsstelle für Eltern in 
Trennungssituationen und 
Alleinerziehende (BETA) 

159.703,71 € 73.200,00 € 75.762,00 € 75.110,00 € 

2 Verband alleinerziehender 
Mütter und Väter, Orts-
verband Braunschweig e. V. 

37.162,38 € 3.800,00 € 3.852,81 € 3.852,81 € 

3 Mütterzentrum Braunschweig 
e.V. 

433.983,32 € 73.500,00 € 
(zzgl. Förderung FB 50) 

91.155,00 € 90.795,00 € 

4 Jugendberatungsstelle 
Mondo X 

117.162,30 € 63.448,00 € 65.351,44 € 65.351,44 € 

5 Deutscher Kinderschutzbund, 
Ortsverband Braunschweig 

961.159,06 € 11.750,00 € 11.750,00 € 11.750,00 € 

6 Vfb Rot-Weiß 04 
Braunschweig e.V., 
Lebenschancen durch Sport 

liegt noch nicht vor 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 

 



Anlage 2 
 

 

 

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 
 

 

Antragsteller: 
 

Beratung für Familien, Erziehende und junge Menschen e. V. (BEJ), Domplatz 4, 
38100 Braunschweig, für die Erziehungsberatungsstellen Jasperallee 44 und 
Domplatz 4 und die Jugendberatung BiB, Domplatz 4. 

 

Zuwendungsart: 
 

Institutionelle 

Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzi

erung Kosten und 

Finanzierung: 

Gesamtkosten 
2019 

Zuschuss 
2019 

Antrag für  
2020 

Verwaltungs-
vorschlag 2020 

2.039.201,45 € 1.895.000 € 1.909.958,38 € 1.909.958,38 € 

Im städtischen Haushaltsplan auf dem Sachkonto 431810/ PSP-1.36.3630.06.04 sind 
für das Jahr 2020 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. 

 

Tätigkeitsfeld: 
 

Der BEJ stellt durch die drei Braunschweiger Beratungsstellen die Erziehungsberatung 
inklusive Kinder- und Jugendberatung nach § 28 SGB VIII sicher. Auf die „Grundlagen der 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Braunschweig und dem BEJ“ wird an dieser Stelle 
verwiesen. 



Anlage 3 

 

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 
 
 

 

Antragsteller: 
 

Trägerverbund Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig e. V. und 
Remenhof gGmbH (Betreiber des „Das FamS“) 

 
Zuwendungsart: 

 

Institutionelle 

Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzi

erung Kosten und 

Finanzierung: 

 
Gesamtkosten 

2019 
Zuschuss 

2019 
Antrag für  

2020 
Verwaltungs-

vorschlag 2020 

Nachweis liegt 
noch nicht vor 

401.179,00 € 442.632,00 € 405.836,00 € 

 

Tätigkeitsfeld: 
 

Betrieb des Servicebüros für Kindertagespflege in Braunschweig als Service- und 
Beratungsagentur für Eltern und Tagespflegepersonen. 

 
Das FamS vermittelt Tagespflegepersonen, informiert über Fortbildungen und erteilt 
Auskünfte zu Fragen rund um die Pflegeerlaubnis. 



Anlage 4 
 

 
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 

 

 

Antragsteller: 
 

Dachverband der Elterninitiativen Braunschweig e.V., Altewiekring 52, 38102 Braunschweig 

Zuwendungsart: 

Institutionelle Förderung 

Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung 

Kosten und Finanzierung: 

Gesamtkosten 
2019 

Zuschuss 
2019 

Antrag für  
2020 

Verwaltungs-
vorschlag 2020 

Nachweis liegt 
noch nicht vor 

74.000,00 € 82.000,00 € 82.000,00 € 

 
Tätigkeitsfeld: 

 

Bei dem Dachverband der Elterninitiativen Braunschweig e.V. handelt es sich um eine 
Kontakt- und Beratungsstelle für Kinderbetreuungseinrichtungen in Braunschweig. Das 
fachliche Beratungsangebot wird neben den selbst organisierten Kindertagesstätten ebenso 
gemeinnützigen Vereinen bereitgestellt, die keinem anderen Freien Träger angeschlossen 
sind. 
Dem Dachverband sind nach eigenen Angaben 22 Mitgliedsvereine mit 53 Gruppen 
angeschlossen. 
Hierzu ist anzumerken, dass durch den Dachverband der Elterninitiativen auch Einrichtungen 
beraten werden, die bei der städtischen laufenden Förderung von Kindertagesstätten in der 
Förderkategorie als freier Träger zugeordnet sind und damit entsprechend über finanzielle 
Mittel für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen verfügen. 
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